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einer äffentliehenHauskehrichtaibfuhr in den
nic'deröstlerreichischen Oemeinden (niederöster
reichisches Hauskehrichtabfuhrgesetz), zu
referieren.

Der Verfass'ungsausschuß hat in seinen
Sitzungm vom 25. Oktober und 14. Novem
her d. J. diese Vorlage beraten und mH ver
sdüedenen Änderungen ,angenommen. Diese
ÄndcTungen sind in der dem ,Haus,e 'vorliegen
den fassung bereits enthalten.

Zu den sanitätspolizeilichen Aufgaben der
Gemeinden gehört auch die BeseitiigiU'11'g des
Hauskehrichts, des Kehrichts überhaupt,
manchmal auoh Müll genannt. Die meisten
Bundesländer haben berei,ts ein Oes.etz ge
schaffen, in dem die Bestimmungen üher ehe
Abfuhr ,des K'ehricMs f1cstgelegt sind. Nur
Nied,erösterreich entbehrte bis j1etzt eines
sokhen Gesetzes. Einzelne Gemeinden von
Niederösternich, ,z. IB. H,ainfeld, Wördern,
Neulengbach, Korneuburgund Krems, hatten
ein solches Oesetz,aber gerade die ,größeren
Stä,dte haUen es ,nicht und 'haben sich wieder
holt an den Landtag mit dier Bitt'e gewCl1Iclet,
,ein solches Gesetz zu besühheßen. Zuletzt
haben die St!3itutarstäd'be Niederös~erreichs im
Jahre 1950 die Vorlage! eines solchen Gesetzes
in 'ein,er Konferenz verlangt.

Der Verfoassl1'ngsauSischuß hat nun 'dlie Vor
lage eines solchen Gesetzes in Behandlung
genommen.

B<ezüglich der Hausik'chrichtaMuhr gibt es
zwei Systeme; davoln ,ist das modernere die
stau1bfreie Abführ. In dier Vorlage wurde daf'ür
Sorg1e getragen, daß 1S00WOh'l das alte Sy,stem,
das heiß,t die nicht st!aubfreie Abfuhr, als auch
,d.::lS modernere System, nämlich die stlaubfreie
Abfuhr, zur AnweI1Id,ung gelangen: kann. Der
Verfassungs,ausschuß hat sich nun ent
sc,hlossen, in dieser Vorlage nur noch die E'in
führung des staubfreien Systems vorzu·
schlagen. Es ist also in diesem Gesetz :dafür
Sorge gehagen wOJ1den, daß 'VoraHem der
Anschluß festg'esteHt wi'rid, damit die üemein
den in ,dler Lage sind, die für eine solche
AMuh rl1O'twendigen E'inricMungien anzu
schaffen; vor a1'lem handelt es sich davum, die
Oefäßeund fuhrwerke, falls sich di'e Gemein
den nicM eines Priv,atunternehmens bedienen
wollen, was nach dem Gesetz auch möglioh
ist, anzuschaffen, zu reparief'en und zu

PRÄ,S,IDENT (um 14 Uhr 37 Min.).· Ich
epöffne die Sitzung. Das IProtoko,JJ der ldzten
Sihul1ig ist gesohäftsol1dn:ul1Igsmäßig auf
gelegen; es ist unbean:ställidet gebheben, dem
nach als ,genehmi,gtzu: betrachten.

Von der iheutigen Sitzung hat sich ent
schuldigt 'Herr Land:eshauptmannstellveritreter
In,g. August' Kargt!.

Ich hahe auf die Plätze der Herren Ab
geordneten das Stenogmphisohe Protokol,l der
10. Sitzung der N. Sessi6nder V. Wahlperiode
des Laml:tag1es 'vom 17. Mai 1951 auflegen
lassen.

Ich ersuche um Verlesung des Einlaufes.
SCHRWT,fOHiRiER (liest): An1fmgeder Ab·

geordneten Stanglcr, fehringer, Endl, ErHecker, ,
Reitzl Marohst1ei'l1'er und Genossen, betreffend
die Entlohnul1lg der nioht hauptherufhchen
(ehrenamHichen) Standesbeamten.

Vorlage der La'l1id~sre-gierul1g, hetreffenddas
Gesetz über diie zeitilicbe Befreiung vcn der
Grundsteuer für Neu-, Zu-, Auf-, Um-uncliE in
bauten (zweites nieder'österreichisches Orund
,;teu'Crbefrei'ungsgesetz) .

Antratg dler AbgeoJ1dnetcnReitzl, Saßmann,
Bachinger, fehri,l1Ig1er, :Etlinger, Stangler und
Genossen, betJ1effend die Wi'e'dererrichtung des
Bezirksgerichtesu'l1lcl Orundhuohamtes in
Herzogenbur,g.

PRÄS InENT (nach Zuweisung des Einlaufes
!In die zuständigen Ausschüsse): Wlir ,gelangen
zur Büatungder Ta,gesordnung. Ich ersuche
den Herrn Ahg. Dr. S ,t e 'i n g ö tt er, die Ver
hallldlung zur Zahl 200 'einzu'leit'en.

Berichterstatter Ahg. D1'. STEINOöTTER:
Hohes Haus! Ich habe namens des Ver
fassung:oausschusses über die Vorlage der
Landesregierung, betreffend die Einriohtung
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r sprechenden Strafbestimmungen vorhanden.
Weiter sind auch Uebergangsbestimmun,gen
getroffen, das heißt -ehe Gemeinden können die
bisherigen Einrichtungen solange benützen, bis
die entsprechenden Gefäße ange:schaf1ft sind. 1m
allgemei:nen ist ,als Endtermin der 31. Dezember
1952 gen.annt, bis zu welClhem die Gemeinden
alle neu:11Einrichtunrgen gemacht haben sollen.
Wie ich schon gesagt habe, ist in dies,em Ge
setze aber dar<Ju[ Rücksicl.1t genommen worden,
d,aß die alten EirrriclÜ'ungen so lang,e gelten, bi:3
die Gemeinden im:stande sind, die betreffen
den Gefäße änzuschalffen.

Weiter habe ich schon erwähnt, daß die Ge
meinden die Kehrichtabfuhr auch an private
Unternehmer abgehen können.

Der Verf,assungsausodlUß hat sich mit dem
vorliegenden Gesetzes-entwuril eingehend be
faßt urud sich zu dem staubfreien Syst,em be
kannt.

Der einstimmige Antrag des Verfassung'saus-
sc:husses lautet (liest):

Der llohe Landtag wolle beschließen:
,,1. Der zuJi.egerude Gesetzesentwurf (sip·h o

Landesgesetz vom 29. November 1951) ,bi
tre[fend die Einrichtung eine.r ölifentlict~ 1\

HauSikehrichtabfuhr in den niederösterreichi
schen Gemeinden (niederösterreichisches Haus
k:ehf1ichtabfuhrgc1s'etz), wird genehmigt

2. Di,e Lande.sregie:runig wird be3'ulftragt,
we1gen Durchführung dieses Gesetzesheschlusses
das Erforderliche zu veranlassen."

Ich bitte, :diesen Antrag zum BeschJ.ußzll
erheben.

PRÄSIDENT: Es liegt keine Wortmeldung
vor, wir kommen zur Abstimmung. (Naclz Ab
stimmung über Wortlaut des Gesetzes, ü',er
Titel und Eingang des Ges"tzes, über dos
Gesetz als Ganzes sowie über dm Anfrag des
Vertassllng'sollsschusses): A '11 ,g e n 0 m me n.

Somit ist die T,agesor:dnung der heutigen
Sitzung e'fledigt. DE"r Verfassungsausschuß
hält sogleich im Herrensaal seine Sitz,ung ab.
Di,e nächste Sitzung wil'd im sch!liftlic'hen
Wege hekanntgeg·eben. Die Si,tZ'Un:g ist ge
schlossen.

(Schluß der Sitzung um 14 Uhr 58 Min.)

34 Landt1alg von Ni,ederö,~,terreiC'h.nl.Session -der V. Wahlperiojie. - 3. Si,t'zmng am 29. N Ü'vember 195 I.

erneu:er.n. Es ist also notwendig, daß Ül der
Gebühr für die Abfuhr des Kehrichts nicht
nur die Ausgaben, die mi,t dier Abfu'hr verbun
den sind, ent'hraUen sind, sondern daß die
Gemeinden auch die Mög<Iichkeit haben, hir
ehe Verzinsung und Ti:]gungder Summen ent
sprechend Sorge zu triagen, die notwendig
sindi, um, ibesonders wenn sich die Gem"inden
z:ueinemganz modernen System entsd1'liefkn,
die entsprechenden Gefäße und Abfuhr'vür
richtungen anzuschaffen. Derarhge Gehiße
kommen nach unseren Erkundigungen auf
.c1l1gefähr 300 S pro Gefäß, also insgesamt eine
Summe, die den Gemeinden nicht Tm Ver
fügung srteht. Es muß darher auch daf'ür Vor··
sorge getroffen weriden, ,daß die Gemeinden
dmc:ll di'e eingrehobenen Gebühren hl die Lage
versetzt werden, wenigstens die Zinsen und (re
Tilgung für diese Anschaffungskosten zahlen
zu können.

Wc'ikr ist festgesetzt, daß ,die Gemeinden
DurchfÜ'hrungSiverürdlnungen zu diesem Geoe'z
vornehmen müsls(~n,um eben a\le die An,gaben
zu machen, die in ,du Gemeinde be7:üghch der
Gefäße 'und: Ei'11'richt'ungen 'i,n den Häusern
notwendig sind; diese AbfUlhr.gefäß:e können
dann in den Häusern aufges,tellt oder auf
g,ehängt werden. I'n dem Gesetz ist ferner
darauf Rücksicht, genommen, :daß ,di-e Gefäße
in dien einzelnen Häusern und Lokalitäten zu
gängl1ich ,gemacht 'werden müssen, und ferner
ist natür<lich auchi'n der DurcMührungsver
ordnung' zu hesiÜmmen, wie vi,ele Woh!1U'ngs
einheiten zusammen ei'n Gefäß zuge~ei\t be
kommen. Es ist hier wieder 'eine Mindestzahl
genannt, ,das heißt 'es darf für höchs.j'ens vier
Wohnungen nur ein <Gefäß zlug:eteilt werden.

I,n Wien z. 'B. finde'! dire Hauskehrichtsamm
1ung nach :den Bezirken stat:! ;in einer A. nnh1

von Bezinken wi'rd die Sammlung zweiund
fünfzigmal im Jahre und i'n anderen Bezirken
wieder ,lJ.'ur vi,erzigmal durchgeführt.

In den Durchfüihmngsveror:dnungen wird
auch die GrumLgehühr festzusetzen S::l!l. D:e
jeweilig'e Gebühr k'önnen die Hauseigentümer
in form von Betriebskosten den Hausparteien
anrechnen.

Wi,e Ül jedem Gesetz sind auch hier die ent-


